
meinde genehmigt werden muss. Beim Gesetz oder Staatsvertrag (und der notwendigen Ver-

fassungsänderung) kann der Landtag eine Volksabstimmung anordnen, muss aber nicht. Das

Volk kann aber das fakultative Referendum ergreifen. Die Rolle des Fürsten ist für die Schweiz

nicht weiter relevant, da in der Schweiz keine Person mit ähnlichen Befugnissen existiert.

C. Vergleich mit der Schweiz

Esstellt sich die Frage, ob die liechtensteinische Gemeinde mit der schweizerischen Gemeinde

überhaupt vergleichbar ist. Die liechtensteinischen Gemeinden haben nämlich eine leicht an-

dere Rechtsstellung im Staatsgefüge als die Gemeinden anderer europäischer Staaten.*! Z.B.

können die Gemeinden die Einberufung oder Auflösung des Landtages verlangen

(Art. 48 Abs. 1 und 2 LV), haben eine starke finanzielle Autonomie und eigene Volksrechte.

Die Gemeinden haben eine qualifizierte Selbstverwaltung, wodurch sie mit einem föderalen

Bundesland eines Bundesstaates vergleichbar sind.“ Da Liechtenstein rechtlich aber kein Bun-

desstaat ist, können die Gemeindennicht als Kantone oder Bundesländer angesehen werden.“

Schweizer Gemeinden haben zwar nicht so weitreichende Móglichkeiten, aber sie sind eben-

falls rechtsfáhig und kónnen selber Rechtsnormenerlassen.^ Von den Gróssendimensionen her

sind die liechtensteinischen und die schweizerischen Gemeinden bezüglich der durchschnittli-

chen Einwohnerzahl vergleichbar, denn sie betrágt bei beiden ca. 3:300 Einwohner pro Ge-

meinde.? Allerdings hat Liechtenstein elf Gemeinden,6 die Schweiz hingegen 2222 Gemein-

den.“ Die Sezession einer einzelnen Gemeinde wàre für Liechtenstein vermutungsweiseein-

schneidender als eine Gemeindesezession für die Schweiz, weil Liechtenstein im Verhältnis

zum übrig bleibenden Gesamtstaat mehr Fläche und Einwohnerverliert. M.E. weisen die liech-

tensteinischen und die schweizerischen Gemeinden trotzdem Ahnlichkeiten auf und sind daher

bezüglich dieses Aspektes vergleichbar.

III. Schaffung einer Austrittsmóglichkeit für Schweizer Gemeinden

A. Aktuelle Rechtslage in der Schweiz

Wieviel Eigenständigkeit besitzt eine Schweizer Gemeinde? Könnte sie bereits heute aus der

Schweiz austreten? Um dies herauszufinden, werden im Folgenden die bestehenden gesetzli-

chen Grundlagen dargestellt, welche mit einem Austritt einer Gemeinde in Verbindung stehen.

 

4 WINKLER Verfassungsreform, S. 300.
? Ebd., S. 299 f.
4 BREITENMOSER,S. 137.

^ Hinten, III. A. 1.

4 LIK LV-BUSSJAGER, Art. 4 N 44.

^6 -https://www.liechtenstein.li/land-und-leute/gesellschaft/kurz-und-buendig/^ (besucht am 19.1.2018).

47 «https://www.bfs.admin.ch —» Statistiken — Kataloge und Datenbanken— Karten» (besucht am 31.3.18).
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